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Die durch das Mindestlohngesetz neu 
geschaffenen Pflichten und Risiken für 
den Hotelier 
 

Seit Jahresanfang ist das Mindestlohngesetz 
("MiLoG") in Kraft. Es sieht deutschlandweit erst-
mals einen gesetzlichen und branchenübergreifen-
den Mindestlohn von EUR 8,50 brutto pro Arbeits-
stunde vor. (Fast) jedes Unternehmen in Deutsch-
land ist von dem MiLoG betroffen; einige Regelun-
gen des MiLoG begründen beachtliche Risiken für 
Unternehmen. Nachfolgend werden die durch das 
MiLoG neu geschaffenen Pflichten und Risiken auf-
gezeigt und Handlungsempfehlungen zur Risikomi-
nimierung gegeben. 

Für wen gilt der Mindest-
lohn? 
Der Mindestlohn gilt für alle Arbeit-
nehmer, einschließlich geringfügig 
Beschäftigter (Minijobber), kurzfristig 
Beschäftigter (Saisonkräfte) und  
auch Praktikanten mit folgenden 
Maßgaben:  

Kein Mindestlohnanspruch besteht 
bei Praktika, die 

 verpflichtend sind; 
 als Orientierungspraktikum für 

eine Berufsausbildung oder als 
Vorpraktikum zur Aufnahme einer 
(Hochschul-)Ausbildung dienen 
und drei Monate nicht überschrei-
ten; 

 begleitend zu einer Berufs- oder 
Hochschulausbildung geleistet 
werden, drei Monate nicht über-
schreiten und ein solches Prakti-
kumsverhältnis nicht zuvor mit 
demselben Ausbildenden be-
standen hat; 

 der  Einstiegsqualifizierung 
(§ 54a Drittes Sozialgesetzbuch) 
oder Berufsausbildungsvorberei-
tung (§§ 68 bis 70 Berufsbil-
dungsgesetz) dienen. 

Einen Anspruch auf Mindestlohn 
haben somit Praktikanten, die ein 
Praktikum nach Ende ihres Studiums 
oder ihrer Berufsausbildung in einem 
fachnahen Berufsfeld unternehmen 
sowie Praktikanten, deren Orientie-
rungspraktikum, Vorpraktikum oder 

Begleitpraktikum die Drei-Monats-
Frist überschreitet. Angesichts des-
sen sollten die Praktikanten- und 
Traineeprogramme sowie die vorhan-
denen Bedingungen für sonstige 
ausbildungsnahe Tätigkeiten über-
prüft und gegebenenfalls angepasst 
werden. 

Welche Lohnbestandteile 
sind für den Mindestlohn 
zu berücksichtigen? 
Der Mindestlohnanspruch ist als 
Stundenlohn beziehungsweise als 
Zeitlohn definiert (§ 1 Absatz 2 Satz 1 
MiLoG). Eine der Kernfragen des 
MiLoG ist, ob und wann Zulagen, 
Zuschläge, Sonderzahlungen und 
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Sachleistungen auf den Mindestlohn 
anrechenbar sind. 

Zulagen und Zuschläge müssen 
die vertraglich geschuldete Leis-
tung des Arbeitnehmers vergüten 

Zulagen und Zuschläge sind nur dann  
Bestandteil des Mindestlohns , wenn 
sie die vertraglich geschuldete Leis-
tung des Arbeitnehmers vergüten. 

Entscheidend ist, ob für eine  Tätig-
keit von Anfang an ein höherer Lohn 
vereinbart wurde oder ob ein Entgelt-
bestandteil dazu anspornen soll, 
überobligatorische Leistungen zu 
erbringen. Nur im ersten Fall werden 
Zulagen und Zuschläge als Bestand-
teile des Mindestlohns anerkannt. 
Zulagen und Zuschläge für Arbeit 
unter besonderen Bedingungen (zum 
Beispiel Zuschlag für Sonn- und Fei-
ertagsarbeit, Gefahrenzulage, Ak-
kordprämie) sind dagegen nicht be-
rücksichtigungsfähig. 

Jährliche Sonderzahlungen sind 
nur eingeschränkt mindestlohnre-
levant 

Der Mindestlohn muss spätestens 
einen Monat nach Erbringung der 

Arbeitsleistung gezahlt werden (§ 2 
Abs. 1 Nr. 2 MiLoG). Jährliche Son-
derzahlungen sind somit nur dann 
Bestandteil des Mindestlohns, wenn 
sie tatsächlich und unwiderruflich zum 
Fälligkeitszeitpunkt des Mindestlohns 
und unabhängig von der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses ausgezahlt wer-
den. Das heißt, dass beispielsweise 
ein 13. Monatsgehalt, das Ende No-
vember gezahlt wird, nicht anteilig auf 
die Mindestlohnansprüche für das 
gesamte Jahr verteilt werden kann, 
sondern nur auf die Mindestlohnan-
sprüche der Monate Oktober und 
November. 

Anrechenbarkeit von Sachleistun-
gen? 

Die Frage, ob Sachbezüge (bei-
spielsweise freie Kost und Logis oder 
vergünstigte Unterkunft im Hotel) auf 
den Mindestlohnanspruch anrechen-
bar sind, ist noch nicht abschließend 
geklärt. Jedenfalls ist zu beachten, 
dass der Wert der vereinbarten Sach-
bezüge oder die Anrechnung der 
überlassenen Waren auf das Arbeits-
entgelt die Höhe des pfändbaren Teils 
des Arbeitsentgelts nicht übersteigen 
darf (§ 107 Absatz 2 Satz 5 Gewer-
beordnung). 

Die Auftraggeberhaftung 
beim Einsatz von Sub- 
und Verleihunternehmen 
Ein Auftraggeber haftet gemäß § 13 
MiLoG, wenn er für Werk- oder 
Dienstleistungen einen Auftragneh-
mer (Subunternehmer) einsetzt und 
dieser seinem Arbeitnehmer den 
Mindestlohn nicht oder nicht rechtzei-
tig zahlt. Dies gilt unabhängig davon, 
ob der Auftraggeber weiß oder hätte 
wissen können, dass der Auftrag-
nehmer seinen Arbeitnehmern den 
Mindestlohn nicht gewährt. Ebenso 
haftet der Auftraggeber, wenn der 
Auftragnehmer weitere Nachunter-
nehmer beauftragt und diese ihren 
Arbeitnehmern den Mindestlohn nicht 
(rechtzeitig) zahlen. Schließlich haftet 
der Auftraggeber auch, wenn er oder 
ein Nachunternehmer einen 
Verleihunternehmer beauftragt und 
dieser seinen Arbeitnehmern den 
Mindestlohn nicht (rechtzeitig) zahlt.  

Der Unternehmer haftet für die Zah-
lung des Mindestlohns wie ein Bürge 
(§ 13 MiLoG iVm § 14 AEntG). Be-
gleicht der in Anspruch genommene 
Auftraggeber die rückständigen 
Lohnansprüche, geht die streitgegen-
ständliche Forderung somit kraft 
Gesetzes auf ihn über (§ 774 Abs. 1 
BGB) und er kann die weiteren betei-
ligten Unternehmen der Nachunter-
nehmerkette (gegebenenfalls anteilig) 
in Anspruch nehmen. Wird der Auf-
tragnehmer insolvent, wird der Auf-
traggeber jedoch nicht Regress neh-
men können.  

Da die Auftraggeberhaftung im Au-
ßenverhältnis zu den Arbeitnehmern 
nicht ausgeschlossen werden kann, 
ist Unternehmen dringend zu raten, 
beim Abschluss von Dienst- und 
Werkverträgen mit Sub- und 
Verleihunternehmern vertragliche und 
organisatorische Schutzmaßnahmen 

Beispiel: 

Ein Arbeitnehmer verdient pro 
Stunde EUR 8,00 und erhält einen 
Sonntagszuschlag von 50% für 
Sonntagsarbeit. Der Arbeitnehmer 
arbeitet 100 Stunden in einem 
Monat, wovon 20 Stunden Sonn-
tagsarbeit sind. Obwohl der Ar-
beitnehmer somit ein Bruttomo-
natsgehalt von EUR 880 erhält, 
wird der Mindestlohnanspruch des 
MiLoG nicht erfüllt. Da der Zu-
schlag für Sonntagsarbeit nicht 
berücksichtigt wird, hat der Arbeit-
nehmer einen Anspruch auf Zah-
lung weiterer EUR 50,00 (100 
Stunden * EUR 8,50 = EUR 850). 

Beispiel: 

Ein alleinstehender Arbeitnehmer 
ohne Unterhaltsverpflichtungen mit 
einem monatlichen Bruttoeinkom-
men von EUR 1.445 (EUR 8,50 * 
170 Arbeitsstunden) erhält ein 
monatliches Nettoeinkommen von 
EUR 1.062,65. Der pfändbare Teil 
seines Arbeitseinkommens beträgt 
EUR 10,47. Der anrechenbare 
Wert der Sachbezüge kann daher 
diesen Betrag nicht übersteigen. 
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zu ergreifen, die das Haftungsrisiko 
minimieren. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass sie zur Zahlung des 
Mindestlohns an deren Arbeitnehmer 
verpflichtet sind. 

Handlungsempfehlungen zur Risi-
kominimierung 

 Sub- bzw. Verleihunternehmen
sorgfältig auswählen: Im Vorhi-
nein allgemein zugängliche In-
formationen über potentielle Ver-
tragspartner abfragen. Nur sol-
che Angebote berücksichtigen,
bei denen erkennbar ist, dass der
Vertragspartner seinen Arbeit-
nehmern den Mindestlohn – un-
ter Berücksichtigung eines ent-
sprechenden Gewinnanteils –
zahlen kann.

 Hinreichende Vorkehrungen für
die Einhaltung des Mindestlohn-
gesetzes sowie Sanktionen für
den Fall der Zuwiderhandlung in
Werk- und Dienstleistungsverträ-
gen mit Sub- und
Verleihunternehmen aufnehmen.
Bestehende Verträge vor dem

Hintergrund der Auftraggeber-
haftung prüfen und gegebenen-
falls überarbeiten. Ein Anspruch 
auf eine Vertragsänderung wird 
gegenüber dem Auftragnehmer 
jedoch regelmäßig nicht beste-
hen. 
– Vertragliche Zusicherung

des Auftragnehmers auf-
nehmen, dass er sowie die
von ihm eingesetzten Nach-
unternehmer den Mindest-
lohn zahlen.

– Vertragliche Zusicherung
des Auftragnehmers auf-
nehmen, dass er die Leis-
tungen selbst erbringt.

– Vereinbarung aufnehmen,
dass der Auftragnehmer nur
mit Zustimmung des Auf-
traggebers Nachunterneh-
mer einsetzen darf.

– Prüf- und Kontrollrechte des
Auftraggebers und Aus-
kunfts- und Mitwirkungs-
pflichten des Auftragneh-
mers (zum Beispiel durch die
Vorlage von Lohnabrech-

nungsdaten) vereinbaren. 
Dies setzt voraus, dass in 
regelmäßigen Abständen, 
zumindest aber im Ver-
dachtsfall, die Einhaltung 
des Mindestlohns kontrolliert 
wird. 

– Vertragliche Freistellungsre-
gelungen im Hinblick auf den
Mindestlohn aufnehmen.

– (Außerordentliches) Kündi-
gungsrecht des Auftragge-
bers sowie die Verwirkung
einer Vertragsstrafe für die
Fälle vereinbaren, dass der
Auftragnehmer den geschul-
deten Mindestlohn nicht oder
nicht rechtzeitig zahlt oder
gegen die vereinbarten
Nachweispflichten verstößt.

 Sicherheitsleistung für das neue
Haftungsrisiko, zum Beispiel
durch Bürgschaftsstellung durch
den Auftragnehmer vereinbaren.

 Etwaiger Ersatzansprüche gegen
den Auftragnehmer prüfen, falls
dieser seinen Arbeitnehmern den
Mindestlohn nicht gewährt.

Die Auftraggeberhaftung bei typi-
schen Hotelverträgen 

Die für das Hotelgewerbe typischen 
Franchiseverträge, Managementver-
träge und Pachtverträge sind regel-
mäßig keine Dienstleistungs- oder 
Werkverträge, sodass hier eine 
Auftraggeberhaftung (gemäß § 13 
MiLoG) nicht in Betracht kommt. 

Die Dokumentationspflicht 
der Arbeitgeber 
In bestimmten Wirtschaftsbereichen, 
unter anderem auch im Beherber-
gungsgewerbe, ist der Arbeitgeber 
gemäß § 17 MiLoG verpflichtet, die 
Arbeitszeiten der Arbeitnehmer und 
Leiharbeitnehmer aufzuzeichnen und 
zwei Jahre zu speichern. Diese Pflicht 
gilt jedoch nicht bei Arbeitnehmern, 

Die Auftraggeberhaftung für die Mindestlohnverpflichtungen von Subun-
ternehmen und Verleihunternehmen 
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deren regelmäßiges Monatsentgelt 
brutto 2.958 Euro überschreitet (§ 1 
Mindestlohndokumentationspflichten-

Verordnung). 

Diese Publikation dient der allgemeinen Information und ersetzt nicht die 
Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen 
wünschen, wenden Sie sich bitte an die Autoren oder Ihren üblichen An-
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nerschaftsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter PR 2189 einge-
tragen. 
Die nach § 5 TMG und §§ 2, 3 DL-InfoV vorgeschriebenen Informationen 
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